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A. Auftrag und Auftragsdurchführung

Die SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG, Pforzheim (SWP), beauftragte uns
mündlich, die von ihr für den Zeitraum ab dem 1. Januar 2024 ermittelten Fernwärme-
preise zu prüfen.

Maßgeblich für die Neufestsetzung sind die ab dem 1. Januar 2023 gültigen „Preisbe-
stimmungen Fernwärmelieferung der SWP“ (im Folgenden kurz „Preisbestimmungen“).

Diese haben wir diesem Bericht als Anlage 1 beigefügt.

Im Rahmen der Auftragsdurchführung haben wir

• den Ansatz bzw. die Ermittlung der Eingangsparameter und

• die Anwendung der Wärmepreisformeln gemäß den Preisbestimmungen

geprüft.

Für die Erstellung der Kalkulation standen uns im Wesentlichen die folgenden Unterla-
gen zur Verfügung:

• Preisbestimmungen Fernwärmelieferung der SWP, gültig ab dem 1. Januar 2023
(Anlage 1)

• Ermittlung der Fernwärmepreise 2024 (Anlage 2)

• Preisblatt Fernwärme, gültig ab dem 1. Januar 2024 (Anlage 3)

• die gemäß Nr. 4 Preisführungsgrößen und -basiswerte der Preisbestimmungen
maßgeblichen Indizes.

Darüber hinaus hat uns die SWP weitere Auskünfte erteilt. Wir möchten darauf hinwei-
sen, dass die Verantwortung für die Ermittlung der Fernwärmepreise sowie die uns zur
Verfügung gestellten Informationen und Unterlagen der SWP oblag.

Der vorliegende Bericht basiert auf dem Sach- und Erkenntnisstand vom 6. Dezember
2023 sowie auf den o. a. Daten und Unterlagen. Die Arbeiten zur Erstellung der Ent-
geltkalkulation haben wir im November und Dezember 2023 durchgeführt.

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit gelten – auch im Ver-
hältnis zu Dritten – die als Anlage 4 beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017.
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B. Feststellungen

I. Ermittlung der Eingangsgrößen

Im Rahmen unserer Prüfung stellen wir fest, dass die Preisführungsgrößen und Basis-
werte in Übereinstimmung mit den ab dem 1. Januar 2023 gültigen Preisbestimmungen
Fernwärmelieferungen der SWP ermittelt bzw. herangezogen wurden.

Wir weisen darauf hin, dass der Basiswert der Preisführungsgröße „Wärmepreisindex“
(WPI) aufgrund einer Umbasierung des Statistischen Bundesamtes in Übereinstim-
mung mit Ziffer 7.2 der Preisbestimmungen von 92,3 auf 97,2 anzupassen war.

II. Anwendung Wärmepreisformeln

Im Rahmen unserer Prüfung stellen wir fest, dass die Wärmepreisformeln in Überein-
stimmung mit den ab dem 1. Januar 2023 gültigen Preisbestimmungen für Fernwärme-
lieferungen der SWP angewendet wurden.

Für die Ermittlung der Bruttopreise wurde der derzeit gültige ermäßigte Umsatzsteuer-
satz für Fernwärmelieferungen in Höhe von 7 % herangezogen. Wir weisen darauf hin,
dass ab März 2024 wieder der reguläre Steuersatz von 19 % gelten wird.

Die Bruttopreise werden sich somit ab dem 1. März 2024 gem. Ziffer 6 der Preisbestim-
mungen erhöhen.
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C. Bescheinigung

Die SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG, Pforzheim, beauftragte uns, die von
ihr für das Kalenderjahr 2024 ermittelten Fernwärmepreise zu prüfen.

Auf Grundlage unserer Prüfungsergebnisse bescheinigen wir, dass die Preise gemäß
den ab dem 1. Januar 2023 gültigen Preisbestimmungen Fernwärmelieferung der SWP
ermittelt wurden.

Düsseldorf, 6. Dezember 2023

BPG Beratungs- und Prüfungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft

Götz Löding-Hasenkamp Tobias Reuter

Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
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Anlage 2



Preisblatt
Fernwärme

Gültig ab 01.01.2024

Wärme zum günstigen Komplettpreis

Die Allgemeinen Preise für die Versorgung mit Wärme und Warmwasser aus dem Fernwärmenetz der
SWP setzen sich aus dem Grundpreis für die Bereitstellung und einem Arbeitspreis für die entnommene
Wärmemenge zusammen.
Eine jährliche Abrechnung in Papierform ist kostenfrei, für jede weitere Abrechnung in Papierform erhöht sich der
Jahresgrundpreis um die in den Ergänzenden Bedingungen bestimmte Pauschale. Abrechnungen in elektronischer
Form erfolgen kostenfrei.
In allen dargestellten Bruttopreisen ist zusätzlich die Umsatzsteuer enthalten. Alle mit Umsatzsteuer genannten
Preise sind auf zwei Nachkommastellen gerundet. Die Umsatzsteuer beträgt derzeit 7 %.

Bei gesonderter Berechnung der Warmwassererwärmung über Wasserzähler wird der Verbrauch nach dem
Volumen abgerechnet.

Grundpreis je kW Wärmehöchstlast und Jahr netto brutto

für die ersten 30 kW EUR/kW/Jahr 28,02 29,98

von 31 kW bis 100 kW EUR/kW/Jahr 24,81 26,55

von 101 kW bis 1.000 kW EUR/kW/Jahr 22,25 23,81

über 1.000 kW EUR/kW/Jahr 19,69 21,07

Arbeitspreis inkl. Emissionspreis netto brutto

für jede verbrauchte Kilowattstunde ct/kWh 19,85 21,24

Warmwassererwärmung über Wasserzähler inkl. Emissionspreis netto brutto

je Kubikmeter EUR/m3 25,80 27,61

Anlage 3
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